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1. Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 
 
 
Die nachstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen ist gemäß § 80 GO NW dem Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde in Gütersloh angezeigt worden. Der Landrat hat durch Bescheid vom 30.01.2024 
keine kommunalaufsichtsrechtlichen Bedenken gegen die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2024 geltend gemacht. 
 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den 05.02.2024 
Der Bürgermeister 

 
 
 

Haushaltssatzung 
 

der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock 
 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock mit 
Beschluss vom 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen 
enthält, wird 
 

 



 

 

im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge 

 
 
auf  

 
 

67.989.703,-- € 

 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 

 
auf 

 
75.416.892,-- € 

   
im Finanzplan mit 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

 
 
 
auf 

 
 
 

65.346.242,-- € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

 
 
auf 

 
 

68.287.046,-- € 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit 

 
 
auf 

 
 

13.657.872,-- € 
 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 
und der Finanzierungstätigkeit 

 
 
auf 

 
 

14.745.740,-- € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,  
wird auf 7.778.000,-- € 
festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.508.800,--€ festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplanes wird 

 
auf 

 
7.427.189,-- € 

 
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage wird  

 
auf 

 
0,-- € 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf                                    5.000.000,-- € 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
      (Grundsteuer A) auf 175 v.H. 
1.2 für die Grundstücke 
      (Grundsteuer B) auf 280 v.H. 
 



 

 

 
2. Gewerbesteuer 
     nach dem Gewerbeertrag auf  370 v.H. 
 
 

§ 7 
 
Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO ist nicht aufzustellen. 
 
 

§ 8 
 
Bei Stellenbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren 
tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt 
werden. 
 
Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen. 
 
 

§ 9 
 

Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen 
Haushaltspositionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis 
zu den Gesamtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 3 v. H. des in § 1 dieser 
Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen. 
 
Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind i.S. des § 83 Abs. 2 GO 
erheblich, wenn sie für ein Produkt den Betrag von                                      25.000,-- € 
überschreiten. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; 
 
im Übrigen sind sie dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen. 

 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 
 
Die Gesellschafterversammlung der Gewerbepark Senne GmbH hat in ihrer Sitzung am 16.11.2023 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
Auf Empfehlung des Aufsichtsrates 

 stellt die Gesellschafterversammlung den mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers versehenen Jahresabschluss einschließlich Lagebericht zum 31.12.2022 fest, 

 erteilt die Gesellschafterversammlung dem Geschäftsführer Entlastung, 

 erteilt die Gesellschafterversammlung den Mitgliederndes Aufsichtsrates Entlastung, 

 beschließt die Gesellschafterversammlung, den Verlust i.H.v. EUR 46.403,02 auf neue Rechnung 
vorzutragen. 

 
 
 



 

 

 
Gemäß § 22 Abs. 3 der Satzung der Gewerbepark Senne GmbH ist der Beschluss über die 
Feststellung des Jahresabschlusses zusammen mit dessen Ergebnis, das Ergebnis der Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die beschlossene Verwendung des 
Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
Anlage: Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
 
 
Schloß Holte-Stukenbrock, den 01.02.2024 
Der Geschäftsführer 
Olaf Junker 
 
 
 

 ELEKTRONISCHE KOPIE – VERBINDLICH IST NUR DAS UNTERSCHRIEBENE ORIGINAL 
 
 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 
 

An die Gewerbepark Senne GmbH, Schloß Holte-Stukenbrock 
 
 

Prüfungsurteile 
 

Ich habe den Jahresabschluss der Gewerbepark Senne GmbH, Schloß Holte-
Stukenbrock - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus habe ich den Lagebericht der 
Gewerbepark Senne GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. 
Dezember 2022 geprüft. 

 
 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 
und 

 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß§ 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat. 

 
 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
 

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im 



 

 

Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts" meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin 
von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen han 
delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen 
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der 
Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht 

 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen  Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - 
falschen Darstellungen ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 
Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 

 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. 

 
 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

 
Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder 
unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie 
einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
 



 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab 
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

 

• identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
plane und führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlange Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für meine Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als  bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

• ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem 
Schluss komme, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum meines Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige  Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 
dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 
kann. 

• beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der 
Gesellschaft. 

• führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges 
Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares 
Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen. 



 

 

 

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 
Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
ich während meiner Prüfung feststelle. 

 
 
 

Detmold, 24. Oktober 2023 
 

(Dipl.-Kfm. Torsten Fitzner) 
                                                                                                                  Wirtschaftsprüfer  

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Einladung zur Genossenschaftsversammlung der Jagdgenossenschaft Liemke 1 

 
 
Hierdurch werden alle Eigentümer/ Eigentümerinnen von bejagbaren Grundstücken des Jagdbezirks 
Liemke 1 zur Jagdgenossenschaftsversammlung eingeladen, die stattfindet  
 
 

am Dienstag, den 11.März 2024 um 19.00 Uhr,  
an der Oststraße 154  
33415 Verl 

 
 
Tagesordnung  
 

1. Begrüßung  

 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung zur Genossenschaftsversammlung 

 
3. Änderung der Bedingungen des entsprechend dem Beschluss der Jagdgenossenschaft vom 

13.02.2023 geschlossenen Jagdpachtvertrags  

 
4. Aufstellung eines Haushaltsplans 

 
5. Verschiedenes  

 
 
 
Verl, den 08.02.2024  
Phillip Dresselhaus  
Jagdvorsteher  
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